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Bekanntmachung der 9. Änderung der Be-
triebssatzung des Sondervermögen-Immo- 
bilien Duisburg (SV) vom 26.11.2025

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner Sitzung 
am 17. November 2025 folgende Änderungssat-
zung beschlossen:

Diese Satzung beruht auf §§ 7, 41, 107 und 114  
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- 
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/
SGV.NRW.2023) in der jeweils gültigen Fassung  
in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO NRW –  
in der Fassung von Art. 16 des Gesetzes über ein 
Neues Kommunales Finanzmanagement für Ge- 
meinden im Land Nordrhein-Westfalen vom  
16. November 2004 (GV.NRW. S. 644, ber. GV. 
NRW.2005, S. 15/SGV.NRW.641) in der jeweils 
gültigen Fassung:

Artikel 1

Die Betriebssatzung des Sondervermögen-Immo-
bilien Duisburg (SVI) vom 15.12.2006 (veröffent-
licht im Amtsblatt der Stadt Duisburg Nr. 63 vom 
29. Dezember 2006, S. 498), zuletzt geändert 
durch die 8. Satzungsänderung vom 23. Juni 2025.

I.

In § 3 Abs. 2 wird der erste Satz wie folgt geändert:

Der Betriebsausschuss besteht aus 23 stimmbe-
rechtigten Mitgliedern.

Vorstehende 9. Änderung der Betriebssatzung des 
Sondervermögen-Immobilien Duisburg (SVI) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Änderungssatzung kann gemäß  
§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b)	� diese Änderungssatzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) 	� der Oberbürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Duisburg vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Duisburg, den 26. November 2025

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Steinmetz
Tel.-Nr.: 0203 283-7482

Allgemeinverfügung der Stadt Duisburg zur 
Beseitigung von bauordnungsrechtlichen 
Gefahren für Leib und Leben nach der Lan-
desbauordnung (BauO NRW) in der zur Zeit 
geltenden Fassung

Hier: 
Nutzungsuntersagungsverfügung des Ge- 
bäudes auf dem Grundstück Friedrich-Alfred- 
Straße 38 in 47226 Duisburg zu Wohn- und 
Aufenthaltszwecken

Gemäß § 82 Absatz 1 Satz 2 der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) 
in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVfG NRW) erlässt der 
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg die 
folgende 
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-	� es sind verformte, beschädigte und la- 
gerveränderte Treppenstufen vorhanden, 

-	� die Bodenbeläge im notwendigen Trep-
penraum sind mit einem PVC-Material 
belegt, 

-	� der notwendige Treppenraum ist zum 
Keller nicht ausreichend abgeschottet 
(Holztür, Seitenwand), 

-	� die Wohnungsabschlusstüren sind nicht 
dichtschließend, 

-	� die Entrauchung des notwendigen 
Treppenraums ist nicht sichergestellt 
und

-	� elektrische Leitungen und Medienlei-
tungen an Wänden und Decken sind 
nicht abgeschottet

Der zweite Rettungsweg (im Folgenden:  
2. RW) führt über die straßenseitigen Fens- 
ter. Vor diesen Fenstern ist ein eingehaus- 
tes Gerüst aufgestellt. Zum Teil befinden  
sich Streben vor den Fenstern, wodurch  
der Querschnitt verkleinert wird. Dies ent-
spricht nicht den gesetzlichen Anforde- 
rungen.

Weiterhin stellte die Task-Force folgende 
Mängel fest:

-	� schadhafte Dacheindeckung mit ein-
dringender Feuchtigkeit,

-	� durch Schadhafte Kellerfenster besteht 
kein ausreichender Witterungsschutz,

-	� Wand- und Deckendurchführungen 
von Elektro- und Medienleitungen im 
Kellergeschoss sind nicht abgeschottet, 

-	� an den Stahlprofilen der Kappendecken 
im Kellergeschoss sind erhebliche Kor-
rosionsschäden vorhanden und 

-	 �in den einzelnen Wohnungen sind keine 
Rauchwarnmelder vorhanden 

In den einzelnen Wohnungen wurden teil- 
weise zusätzliche Verstöße oder Mängel  
festgestellt. Diese wurden nicht mit Zuord- 
nung zur jeweiligen Wohneinheit protokol- 
liert. 

Im Nachgang fand daher am 30.10.2025 
eine durch die Untere Bauaufsicht veran-
lasste Ortsbegehung eines Statikers statt. 
Bei der Ortsbesichtigung wurde keine so- 
fortige Einschätzung zur Verfügung ge-
stellt. Die Stellungnahme des Statikers ging 
am 08.11.2025 bei der Unteren Bauauf-
sicht Duisburg ein.

Sachverhalt

In und an dem o.g. Objekt sind Mängel an 
Fassade, Erker und Balkonen bereits seit 
Jahren bekannt. Aus diesem Grund wurde 
die Fassade straßen- und giebelseitig ein- 
gerüstet inkl. straßenseitigem Fangnetz 
und der Erker abgestützt (vgl. Mitteilun-
gen über Ersatzvornahme, erstmals vom 
16.08.2022). Die Balkone wurden ebenfalls 
abgestützt (vgl. Mitteilung über Ersatzvor-
nahme vom 22.05.2024). 
Weiterhin wurden bereits Nutzungen un- 
tersagt. Die Nutzung der Balkone und da- 
runter liegender Terrassen wurde mit Be- 
scheid vom 15.05.2024 untersagt und die  
vollständige Nutzung des Gartens unter  
den Balkonen mit Bescheid vom 12.09.2025. 
Die Maßnahmen werden in einer Taktung 
von drei bis sechs Monaten durch einen 
Statiker kontrolliert, um sicherzustellen, 
dass diese in Hinblick auf die Standsicher-
heit des Gebäudes und die Sicherheit des 
vor dem Gebäude gelegenen öffentlichen 
Verkehrsraums stets noch ausreichend sind. 

Die Task-Force Problemimmobilien hat 
am 10.09.2025 eine Ortsbesichtigung in 
dem o.g. Objekt durchgeführt. Der Bericht 
der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 
hierzu wurde der Unteren Bauaufsicht am 
28.10.2025. zur Verfügung gestellt. 

Durch die Task-Force Problemimmobilien 
wurde festgestellt, dass die Schäden an 
den noch bestehenden Balkonen, der gie-
belseitigen und der straßenseitigen Fassade 
und am straßenseitigen Erker kurzfristig 
(erneut) durch einen Statiker zu beurteilen 
sind und eine zeitnahe Instandsetzung er- 
forderlich ist. 

Im notwendigen Treppenraum/ ersten Ret-
tungsweg (im Folgenden: 1. RW) wurden 
durch die Task-Force Problemimmobilien 
die folgenden Mängel festgestellt: 

-	 abgestellte Gegenstände,
-	� verringerte Fluchtwegbreite (durch die 

abgestellten Gegenstände),
-	� die notwendige Treppendurchgangs-

höhe von 200 cm wird teilweise 
unterschritten, 

-	� die Treppenanlage besteht aus einer 
Holzkonstruktion, 

Allgemeinverfügung

1.	 �Hiermit bestätige ich die am 11.11.2025 
mündlich ausgesprochene sofortige Nut- 
zungsuntersagung zu Wohn- und Auf- 
enthaltszwecken des Gebäudes auf 
dem Grundstück Friedrich-Alfred-Stra-
ße 38 in 47226 Duisburg. Weiterhin 
untersage ich, die o.g. Räumlichkeiten 
an Dritte zu Wohn- und Aufenthalts-
zwecken zu vermieten, verpachten oder 
zur Verfügung zu stellen.

2.	� Für die o.g. Untersagung zu Nr. 1 ordne 
ich die sofortige Vollziehung an.

3.	 �Für den Fall, dass der Verfügung zu Nr. 1  
nicht innerhalb von einer Woche ab 
ihrer öffentlichen Bekanntgabe nach-
gekommen wird, wird die Anwendung 
unmittelbaren Zwangs (Zwangsräumung,  
Schließung und Versieglung) angedroht.

4.	� Diese Allgemeinverfügung wird gemäß  
§ 41 Abs. 3 und 4 VwVfG NRW öffent- 
lich bekannt gemacht und gilt am Tage  
nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Stadt Duisburg als bekannt 
gegeben. Die Veröffentlichung im Amts- 
blatt erfolgt am 15.12.2025.

Rechtsgrundlagen

Bauordnung für das Land Nordrhein-West-
falen – Landesbauordnung 2018 (BauO 
NRW 2018) in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 21.07.2018 (SGV NRW 232) 
in der zurzeit geltenden Fassung

Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 
12. November 1999 (SGV NRW 2010) in 
der zur Zeit geltenden Fassung

Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
19. Februar 2003 (GV. NRW S. 156) in der 
zur Zeit geltenden Fassung

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
19. März 1991 (BGBl I S. 686) in der zur 
Zeit geltenden Fassung
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gen nicht entstehen. Baugrundstücke müs-
sen für bauliche Anlagen geeignet sein.

An der o.g. beschädigten Fassade tritt 
Feuchtigkeit ein, die bereits zu erheblichen 
Korrosionen an Stahlträgern und auch in  
der Wohnung 1. OG links zu Schimmel- 
pilzbildung geführt haben. Auch die Dach- 
eindeckung ist beschädigt. Hier dringt eben- 
falls Feuchtigkeit (Niederschlag) ein. Die 
Kellerfenster sind ebenfalls beschädigt und 
lassen sich nicht mehr öffnen und schlie-
ßen, so dass eine Zugänglichkeit für Nager 
(hier insbesondere Ratten) besteht. Ein aus- 
reichender Witterungsschutz ist auch hier 
nicht mehr gegeben. 

§ 13 BauO NRW verlangt i.V.m. § 3 BauO 
NRW als Konsequenz vorbeugende und 
instand haltende Maßnahmen und dient 
damit der Gefahrenabwehr: § 13 BauO 
NRW schreibt allgemeine Anforderungen 
für bauliche Anlagen und andere bauord-
nungsrechtlich relevante Einrichtungen vor, 
u. a. auch mit Blick auf einen ausreichen-
den Witterungsschutz. Die Norm verlangt 
einen Schutz gegen schädliche Einflüsse, 
also vor Bodenfeuchtigkeit, Regen, Hagel 
oder Schnee. Beton und selbst Stahlbe-
ton können durch schädliche Einflüsse in 
ihrer Struktur und damit in ihrer Funktion 
geschwächt werden. Durch die immer wei-
ter eintretende Feuchtigkeit sind weitere 
Schäden wahrscheinlich. 

Gemäß § 16 Abs. 1 BauO NRW müssen 
Anlagen und die dem Verkehr dienenden 
nicht überbauten Flächen von bebauten 
Grundstücken verkehrssicher sein.

Gemäß § 16 Abs. 2 BauO NRW darf die 
die Sicherheit und Leichtigkeit des öffent-
lichen Verkehrs durch Anlagen oder deren 
Nutzung nicht gefährdet werden.

Der Zustand der Balkone gefährdet Nutzer 
und Personen, die sich im Hofbereich auf- 
halten. Aus diesem Grund wurde den Ei- 
gentümern und hier bekannten Nutzers 
bereits die Nutzung der Balkone und des  
Hofbereiches untersagt. Die Nutzungsun- 
tersagung des Hofbereiches wird augen- 
scheinlich nicht eingehalten. Bei der Orts- 
besichtigung am 30.10.2025 waren hier 
Gegenstände abgestellt, die auf eine Nut-
zung hindeuten. 

Gemäß dieser Stellungnahme können die 
Mängel am Erker, der straßenseitigen und 
giebelseitigen Fassade und der Balkone 
nicht mehr hingenommen werden. Die 
durchgeführten Maßnahmen sind nicht ge- 
eignet, um die Standsicherheit dauerhaft 
zu gewährleisten. Der Zustand der Fassade, 
des Erkers und der Balkone hat sich ver-
schlechtert. Die bisherige Sicherung durch 
Baustützen ist nicht ausreichend. Eine aus- 
reichende Sicherung des Gebäudes in sta- 
tischer Hinsicht ist ohne entsprechende Sa- 
nierung nicht mehr möglich.
Ebenso stellte der Statiker fest, dass im 2. 
Obergeschoss die Deckenverkleidung zum 
Teil entfernt wurde und in diesem Bereich 
die Dielung des darüberliegenden Geschos-
ses erkennbar ist. Folglich ist in diesem Be- 
reich neben dem baulichen Brandschutz 
auch der statisch konstruktive Brandschutz 
nicht mehr gewährleistet.

Bei einer am 11.11.2025 durchgeführten 
Ortsbesichtigung wurde daher die münd- 
liche Nutzungsuntersagung an Ort und 
Stelle durch die zuständige technische Sach- 
bearbeiterin gegenüber allen angetroffenen 
Personen ausgesprochen. 

Mit E-Mail vom 18.11.2025 wurde der be- 
auftragte Statiker um ergänzende Stellung- 
nahme gebeten um das nun folgende Vor- 
gehen genauer bestimmen zu können. 
Die ergänzende Stellungnahme folgte am 
21.11.2025.

Begründung:

Gemäß § 3 Abs. 1 BauO NRW. sind An- 
lagen so anzuordnen, zu errichten, zu än- 
dern und instand zu halten, dass die öf- 
fentliche Sicherheit und Ordnung, insbe-
sondere Leben, Gesundheit und die natür-
lichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet 
werden, dabei sind die Grundanforderun-
gen an Bauwerke gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berück-
sichtigen. Anlagen müssen bei ordnungs-
gemäßer Instandhaltung die allgemeinen 
Anforderungen des Satzes 1 ihrem Zweck 
entsprechend dauerhaft erfüllen und ohne 
Missstände benutzbar sein. 

Der Zustand des Wohnhauses verstößt ge- 
gen Bauordnungsrecht. Die Nutzung des 

Gebäudes erfolgt nicht im Einklang mit 
den geltenden bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften.

Gem. § 12 Abs. 1 BauO NRW muss jede 
bauliche Anlage im Ganzen und in ihren 
Teilen sowie für sich allein standsicher sein.  
Die Standsicherheit anderer baulicher Anla- 
gen und die Tragfähigkeit des Baugrundes 
der Nachbargrundstücke dürfen nicht ge- 
fährdet werden. 

Die Standsicherheit des straßenseitigen Er- 
kers und der Balkone ist in sich nicht mehr 
gegeben. Die im Rahmen der Ersatzvornah- 
me durch die Untere Bauaufsicht vorge-
nommene Abstützung ist nicht als dauer-
hafte Abstützung geeignet. Der Zustand 
hat sich in den letzten Jahren verschlech-
tert. Die Risse am Erker der Vorderseite neh- 
men weiterhin zu. Die Abstützung ist nicht 
mehr ausreichend. Auch der Zustand der 
eingerüsteten Giebelwand und straßensei-
tigen Fassade verschlechtert sich weiterhin. 
Die gartenseitige Fassade ist aufgrund Bal- 
konrückbauten nicht mehr ausreichend 
standsicher. 

An den Stahlprofilen der Kappendecken 
des Kellergeschosses sind zudem erhebli-
che Korrosionsschäden vorhanden. 

Die Anforderungen an § 3 i. V. m. § 12 und 
§ 13 BauO NRW werden nicht erfüllt. § 12 
BauO NRW beinhaltet dabei eine klassische 
Grundanforderung an die Bauausführung: 
Gemeint ist mit Standsicherheit die Fähig-
keit einer baulichen Anlage, Belastungen 
auszuhalten, ohne ganz oder teilweise zu- 
sammenzustürzen. Ein Tragwerk ist dann 
standsicher, wenn es der aus seiner Nut-
zung resultierenden Beanspruchung mit 
ausreichender Sicherheit standhält. Das Er-
fordernis der Standsicherheit verlangt, dass 
eine bauliche Anlage nach deren Errichtung –  
ohne behelfsmäßige Abstützmaßnah-
men – nicht einsturzgefährdet ist (s. OVG 
NRW, E. v. 13.09.1993 – 309/92)

Gemäß § 13 BauO NRW müssen bauliche  
Anlagen so angeordnet, beschaffen und  
gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser 
Schnee, Eis, Feuchtigkeit, pflanzliche und 
tierische Schädlinge sowie andere chemi- 
sche, physikalische oder biologische Einflüs-
se Gefahren oder unzumutbare Belästigun-
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An der straßenseitigen Fassade und Giebel-
wand sind Risse und starke Abplatzungen 
vorhanden. Passanten werden vor drohen- 
den herabfallenden Putzabplatzungen 
durch ein eingehaustes Gerüst geschützt. 
Der Giebel ist ebenfalls nicht mehr standsi-
cher. Auch hier wurde der Bereich vor dem 
Eingangsbereich weiträumig gesichert, um  
eine Gefahr für das Leben und die körper- 
liche Unversehrtheit der Passanten auszu- 
schließen.

Weiterhin weisen die Rettungswege 
diverse bauordnungsrechtliche Mängel 
auf. 

Gem. § 14 BauO NRW sind Anlagen so 
anzuordnen, zu errichten, zu ändern und 
instand zu halten, dass der Entstehung 
eines Brandes und der Ausbreitung von 
Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vor- 
gebeugt wird und bei einem Brand die 
Rettung von Menschen und Tieren sowie 
wirksame Löscharbeiten möglich sind. 

Gem. § 31 (1) BauO NRW müssen Decken 
als tragende und raumabschließende Bau- 
teile zwischen Geschossen im Brandfall 
ausreichend lang standsicher und wider-
standsfähig gegen die Brandausbreitung 
sein. Sie müssen
1. 	� in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 

feuerbeständig,
2. 	� in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 

hochfeuerhemmend und
3. 	� in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 

und 3 feuerhemmend
sein. Satz 2 gilt
1. 	� für Geschosse im Dachraum nur, wenn 

darüber Aufenthaltsräume möglich sind; 
§ 29 Absatz 4 bleibt unberührt, und

2. 	� nicht für Balkone und Altane, ausge- 
nommen offene Gänge, die als notwen- 
dige Flure dienen.

Gem. § 31 (4) BauO NRW sind Öffnungen 
in Decken, für die eine Feuerwiderstands- 
fähigkeit vorgeschrieben ist, nur zulässig
1. 	� in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 

und 2,
2. 	� innerhalb derselben Nutzungseinheit 

mit nicht mehr als insgesamt 400 m² in 
nicht mehr als zwei Geschossen und

3. 	� im Übrigen, wenn sie auf die für die 
Nutzung erforderliche Zahl und Größe 

beschränkt sind und Abschlüsse mit der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke 
haben.

Es wurden Leitungen ohne jegliche Schot-
tung (siehe auch unten, Angaben zum § 40 
BauO NRW) durch die Kellerdecke sowie 
die Geschossdecken geführt, welches eine 
rasche Brand- sowie Rauchausbreitung zur 
Folge hat.

Gem. § 33 Abs. 1 BauO NRW müssen für  
Nutzungseinheiten wie Wohnungen, Praxen, 
selbstständige Betriebsstätten in jedem Ge-
schoss mit Aufenthaltsräumen mindestens 
zwei voneinander unabhängige Rettungs-
wege ins Freie vorhanden sein. Beide Ret- 
tungswege dürfen jedoch innerhalb des 
Geschosses über denselben notwendigen 
Flur führen. 

Gem. § 33 Abs. 2 S. 1 bis 3 BauO NRW 
muss für Nutzungseinheiten nach Absatz 1,  
die nicht zu ebener Erde liegen, der erste 
Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine 
weitere notwendige Treppe oder eine mit 
Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 
Stelle der Nutzungseinheit sein. Der zweite 
Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feu- 
erwehr ist nur zulässig, wenn keine Beden-
ken wegen der Personenrettung bestehen. 

Gemäß § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauO NRW 
müssen die tragenden Teile notwendiger 
Treppen in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 
aus nichtbrennbaren Baustoffen sein.

Gemäß § 35 Abs. 1 BauO NRW muss jede 
notwendige Treppe zur Sicherstellung der 
Rettungswege aus den Geschossen ins 
Freie in einem eigenen, durchgehenden 
Treppenraum liegen (notwendiger Treppen-
raum). Notwendige Treppenräume müssen 
so angeordnet und ausgebildet sein, dass 
die Nutzung der notwendigen Treppen im  
Brandfall ausreichend lang möglich ist. 
Notwendige Treppen sind ohne eigenen 
Treppenraum zulässig
1. 	� in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 

und 2,
2. 	� für die Verbindung von höchstens zwei 

Geschossen innerhalb derselben Nut-
zungseinheit von insgesamt nicht mehr 
als 200 m², wenn in jedem Geschoss 
ein anderer Rettungsweg erreicht wer-
den kann,

3. 	 �als Außentreppe, wenn ihre Nutzung 
ausreichend sicher ist und im Brandfall 
nicht gefährdet werden kann oder

4.	  innerhalb von Wohnungen.

Gemäß § 35 Abs. 8 BauO NRW müssen 
notwendige Treppenräume belüftet und 
zur Unterstützung wirksamer Löscharbei- 
ten entraucht werden können. Sie müssen
1. 	� in jedem oberirdischen Geschoss unmit-

telbar ins Freie führende Fenster mit ei-
nem freien Querschnitt von mindestens 
0,50 m² haben, die geöffnet werden 
können, oder

2. 	� an der obersten Stelle eine Öffnung zur 
Rauchableitung haben.

In den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 ist 
in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 an der 
obersten Stelle eine Öffnung zur Rauch- 
ableitung erforderlich. In den Fällen des 
Satzes 2 Nummer 2 sind in Gebäuden der 
Gebäudeklassen 4 und 5, soweit dies zur 
Erfüllung der Anforderungen nach Satz 1 
erforderlich ist, besondere Vorkehrungen 
zu treffen. Öffnungen zur Rauchableitung 
nach den Sätzen 2 und 3 müssen in jedem 
Treppenraum einen freien Querschnitt von 
mindestens 1 m² und Vorrichtungen zum 
Öffnen ihrer Abschlüsse haben, die vom 
Erdgeschoss sowie vom obersten Treppen-
absatz aus bedient werden können.

Gemäß § 40 Abs. 1 S. 1 BauO NRW dürfen 
Leitungen durch raumabschließende Bau-
teile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit 
vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt 
werden, wenn eine Brandausbreitung aus-
reichend lang nicht zu befürchten ist oder 
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

Gemäß § 40 Abs. 2 BauO NRW sind Lei-
tungsanlagen in notwendigen Fluren und 
in Räumen nach § 35 Absatz 3 Satz 2 nur 
zulässig, wenn eine Nutzung als Rettungs-
weg im Brandfall ausreichend lang möglich 
ist.

Gemäß § 40 Abs. 3 BauO NRW gelten für 
Installationsschächte und -kanäle Absatz 1  
sowie § 41 Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie 
Absatz 3 entsprechend.

Gemessen an diesen Maßstäben liegen 
hier keine sicheren Rettungswege vor. 
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Weiterhin ist es Personen, die sich in den 
Wohnungen aufhalten, nur eingeschränkt 
möglich sich an diesen Fenstern zur öffent-
lichen Verkehrsfläche hin bemerkbar zu 
machen, da die Sicht auf die Fenster durch 
das Gerüst und insbesondere die Einrüstung 
des Gerüstes eingeschränkt wird. In der 
Wohnung im 2. OG links werden Zimmer 
einzeln vermietet. Durch diese Art der Nut- 
zung sind die vorhandenen Fenster, die den 
2. Rettungsweg darstellen, nicht für alle 
Nutzer unmittelbar zugänglich.

Einen erheblich gravierenden Mangel stel-
len die Installationsschächte im Treppen-
raum für haustechnische Versorgungslei-
tungen dar, die sich vom Kellergeschoss bis 
in die oberste Etage durch die Geschossde-
cke und durch Wände des Treppenraumes 
erstrecken. Hier fehlt die Schottung zu den 
jeweiligen Nutzungseinheiten sowie die 
Schottung vom Kellergeschoss in Richtung 
Treppenraum. Es wurden zwar Arbeiten 
durchgeführt, diese haben jedoch kaum nut- 
zen. Die Leitungen sind nur einlagig mit  
Gipskartonplatten verkleidet, nicht verspach- 
telt und weisen Löcher auf und entspre-
chen damit nicht den Brandschutzanforde-
rungen. Zudem sind ein- und ausgehende 
Leitungen weder zu den Wänden noch zu  
den Decken brandschutztechnisch abge-
schottet. Bei einem Brand kann sich Feuer 
und Rauch über die Etagen hinweg unge-
hindert ausbreiten und den notwendigen 
Rettungsweg verrauchen und damit für 
Bewohner unpassierbar machen. 

Insofern fehlt es sowohl an einem funk- 
tionierenden ersten und zweiten Ret- 
tungsweg.

Gemäß § 47 Abs. 2 BauO NRW müssen in 
Wohnungen Schlafräume und Kinderzim-
mer sowie Flure, über die Rettungswege 
von Aufenthaltsräumen führen, jeweils 
mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 
Dieser muss so eingebaut oder angebracht 
und betrieben werden, dass Brandrauch 
frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Die 
Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmelder 
hat die unmittelbare besitzhabende Person 
sicherzustellen, es sei denn, die Eigentüme- 
rin oder der Eigentümer übernimmt diese 
Verpflichtung selbst.

Das oberste Fenster im 1. RW liegt unter-
halb der obersten Ebene mit Wohnnut-
zung. Die o.g. brandschutztechnischen 
Anforderungen an die Entrauchung sind 
daher nicht erfüllt. 

Im 1. RW und im Kellergeschoss sind Elek-
tro- und Medienleitungen vorhanden, die 
nicht mit geeigneten Brandabschottungen 
geschlossen sind. 

Dieser Mangel war der Unteren Bauaufsicht 
bereits vor der Ortsbesichtigung der Task-
Force Problemimmobilien bekannt. Hierzu 
wurden im Rahmen des ordnungsbehörd-
lichen Verfahrens N-2024-0225 Maßnah-
men zur Behebung aufgegeben, die durch 
die Eigentümer bisher nicht vollständig er- 
füllt wurden. 
Es wurden Arbeiten getätigt. Die Ausfüh-
rung entspricht jedoch nicht den Vorschrif-
ten des § 35 BauO in Verbindung mit § 40 
BauO NW.

Gemäß § 37 Abs. 5 müssen Fenster, die 
als Rettungswege nach § 33 Absatz 2 Satz 2  
dienen, im Lichten mindestens 0,90 m x 
1,20 m groß und nicht höher als 1,20 m 
über der Fußbodenoberkante angeordnet 
sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen 
oder Dachaufbauten, so darf ihre Unter-
kante oder ein davorliegender Auftritt von 
der Traufkante horizontal gemessen nicht 
mehr als 1 m entfernt sein. Der Abstand 
kann in Abstimmung mit der Brandschutz-
dienststelle vergrößert werden. Von diesen 
Fenstern müssen sich Menschen zu öffent-
lichen Verkehrsflächen oder zu Flächen für 
Einsatzkräfte der Gefahrenabwehr bemerk-
bar machen können.

Der 2. RW führt über die straßenseitigen 
Fenster. Vor diesen Fenstern ist ein einge- 
haustes Gerüst aufgestellt. Das Gerüst kann  
nicht entfernt werden, da es der Sicherung 
des Gebäudes und der davor liegenden öf- 
fentlichen Verkehrsfläche dient (s.o.).
Der zweite Rettungsweg (2. RW) führt über  
die straßenseitigen Fenster. Vor diesen Fens- 
tern ist ein eingehaustes Gerüst aufgestellt. 
Z.T. befinden sich Streben vor den Fenstern,  
wodurch der Querschnitt verkleinert wird.  
Dieses entspricht nicht den o.g. Anforde- 
rungen.
Der freie Querschnitt der Fenster ist durch 
die Gerüstanlage eingeschränkt. 

Die Treppenanlage im o.g. Gebäude be-
steht aus einer Holzkonstruktion. Zudem  
ist der Boden des 1. Rettungsweges mit 
einem PVC-Material belegt, der augen-
scheinlich nicht aus schwerentflammbaren 
Material besteht. 
Die Anforderung, dass tragende Teile aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen müs-
sen, ist somit nicht erfüllt. Weiterhin sind 
einzelne Treppenstufen verformt, beschä-
digt und lagerverändernd.

Die Treppendurchgangshöhe beträgt teil- 
weise unter 2m. Im Treppenhaus finden 
sich des weiteren abgestellte Gegenstände, 
die zum einen die Fluchtwegbreite ver- 
ringern und auch Brandlasten darstellen.  
Eine Entrauchung des notwendigen Trep-
penraumes ist ebenfalls nicht sichergestellt. 
Zudem sind weder die Wohnungsabschluss- 
türen zu den einzelnen Wohnungen nicht 
dichtschließend. Bei Türblättern und Zar-
gen sind größere Spalten sowie Undich-
tigkeiten und Beschädigungen feststellbar. 
Umlaufende Dichtungen sind nicht oder 
nur in Fragmenten vorhanden. 

Die Tür vom notwendigen Treppenraum 
zum Kellergeschoss ist aus Holz und erfüllt 
nicht die Anforderung hochfeuerhemmend 
rauchdicht und selbstschließend zu sein.

Im Brandfall können die vorgenannten 
Umstände den Durchgang für Retter und 
Bewohner des Hauses erschweren. Dies 
gilt grundsätzlich auch dann, wenn die 
nutzbare Breite des Rettungsweges unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Gegen-
stände die Anforderungen des § 34 Abs. 5 
BauO NRW 2018 erfüllt. Bei realistischer 
Betrachtung können im Brandfall nicht nur 
brennbare Gegenstände zur Gefahr wer-
den, sondern -etwa bei innerhalb weniger 
Minuten nach Brandausbruch möglichen 
starken Verqualmungen eines Rettungs-
weges- auch solche Gegenstände, die das 
Durchqueren des Rettungsweges behindern 
können.

Im 2. Obergeschoss ist durch die teilweise 
fehlende Deckenverkleidung die Dielung 
des darüberliegenden Geschosses erkenn-
bar. Hier ist ebenfalls der statisch-konstruk- 
tive Brandschutz nicht mehr gegeben.
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Erlasses der Ordnungsverfügung bedarf es 
nicht bei Gefahr im Verzug; die getroffene 
Anordnung ist auf Verlangen schriftlich oder 
elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein 
berechtigtes Interesse besteht.

Gem. den §§ 57 und 58 BauO NRW 2018 
haben die Bauordnungsbehörden die Auf- 
gabe, Gefahren abzuwehren, durch die die  
öffentliche Sicherheit oder Ordnung be- 
droht wird. Zur Gefahrenabwehr in diesem 
Sinne gehört auch die Beseitigung bau-
rechtswidriger Zustände. Die Ordnungsbe-
hörden können hierbei in die Rechte natür-
licher oder juristischer Personen eingreifen. 
Die Voraussetzungen zum Eingreifen der 
Bauordnungsbehörde liegen vor. 

Gemäß § 82 Satz 2 BauO NRW 2018 kann 
die Nutzung untersagt werden, wenn An-
lagen im Widerspruch zu öffentlich-recht-
lichen Vorschriften genutzt werden. Die 
Untersagung der weiteren Nutzung ist not- 
wendig, um den baurechtswidrigen Zustand 
und damit eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. 
Eine andere Entscheidung ist im vorliegen-
den Fall nicht möglich.

Ordnungsverfügungen können nur gegen 
ordnungspflichtige Personen ergehen. Die 
Störereigenschaft des Ordnungspflichtigen 
gehört insoweit zu den Eingriffsvorausset- 
zungen des § 58 Abs. 2 S. 2 BauO NRW. 
Wer Störer ist, richtet sich nach den allge- 
meinen Regeln der §§ 17 und 18 OBG. 
Sind mehrere Personen für einen baurechts- 
widrigen Zustand verantwortlich, hat dies 
zur Folge, dass die Behörde zur Herstellung 
und Aufrechterhaltung baurechtmäßiger 
Zustände nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu entscheiden hat, welchen der in Be-
tracht kommenden Störer sie in Anspruch 
nimmt. 

Für vermietete Räumlichkeiten gilt nach der  
ständigen Rechtsprechung der nordrhein- 
westfälischen Verwaltungsgerichte, insbe-
sondere auch des Oberverwaltungsgerichts 
für das Land Nordrhein-Westfalen, dass un-
ter dem Gesichtspunkt der effektiven Ge-
fahrenabwehr eine Nutzungsuntersagung 
regelmäßig an den unmittelbaren Nutzer, 
d. h. den Mieter zu richten ist, wenn es um 
die Beendigung der gegenwärtigen Nut-
zung geht und diese unterbunden werden 

soll. Das Nutzungsverbot hat sich insoweit 
an den Inhaber der tatsächlichen Gewalt 
über die Räumlichkeiten zu richten.
Als Bewohner des Gebäudes sind Mieter, 
Untermieter sowie Eigentümer einer selbst 
genutzten Wohneinheit Handlungsstörer  
im Sinne des § 17 Abs. 1 OBG NRW. Unter 
dem Gesichtspunkt der effektiven Gefah- 
renabwehr sind Sie am Besten in der Lage,  
die Nutzung der Räumlichkeiten zu be- 
enden. 

Gleichzeitig entspricht es aber der ständi-
gen Rechtsprechung, dass die flankierende 
Inanspruchnahme des Eigentümers für den 
Fall der Beendigung des aktuellen Mietver-
hältnisses bzw. der Räumung durch den 
Mieter auch neben der Inanspruchnahme 
des Mieters zulässig ist. 
Gegenüber dem Eigentümer kann das Ver- 
bot ausgesprochen werden, die Räumlich- 
keiten nach der Räumung durch den Mie- 
ter Dritten zur weiteren Nutzung zu über-
lassen oder sie selbst zu nutzen.
Der Eigentümer ist insofern – auch wenn er 
selbst nicht Nutzer ist – jedenfalls Zustands-
störer im Sinne des § 18 Abs. 1 S. 1 OBG 
NRW. 
 
Das Handeln am 11.11.2025 wurde an 
diesen Anforderungen ausgerichtet. Die 
Nutzungsuntersagung richtet sich in erster 
Linie gegen die Mieter. Daneben werden 
Eigentümer in Anspruch genommen.

Da es sich hier um eine gegenwärtige Ge- 
fahr handelt, wurde die notwendige Räu- 
mung und Sicherung der Gebäude im We-
ge des Sofortvollzugs im Sinne von § 55 
Abs. 2 VwVG NRW in Verbindung mit dem 
Zwangsmittel der Ersatzvornahme ohne vor- 
ausgehenden Verwaltungsakt angeordnet. 

Um Verletzungen und Gefährdungen von 
Personen zu vermeiden, war daher gemäß 
§ 55 Abs. 2 in Verbindung mit § 63 Abs. 1 
VwVG NRW die sofortige Anwendung des 
Zwangsmittels des unmittelbaren Zwangs 
nach § 59 VwVG NRW erforderlich.

Begründung der Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
ist notwendig, weil sie aus Gründen eines 
besonderen und überwiegend öffentlichen 

Bei der Ortsbesichtigung der Task-Force 
wurde festgestellt, dass in mehreren Woh-
nungen keine Rauchwarnmelder vorhan-
den sind. 

Ich bestätige daher die am 11.11.2025 
mündlich ausgesprochene sofortige 
Nutzungsuntersagung zu Wohn- und 
Aufenthaltszwecken des Gebäudes auf 
dem Grundstück Friedrich-Alfred-Stra-
ße 38 in 47226 Duisburg. Weiterhin un- 
tersage ich, die o.g. Räumlichkeiten an 
Dritte zu Wohn- und Aufenthaltszwe-
cken zu vermieten, verpachten oder 
zur Verfügung zu stellen.

Die festgestellten brandschutz- und sicher-
heitstechnischen Mängel bedeuten eine 
konkrete Gefahr, da mit der Entstehung 
eines Brandes jederzeit gerechnet werden 
muss und bei einer Rauchentwicklung die  
Nutzung sämtlicher Rettungswege für die  
darauf angewiesenen Personen nicht si- 
chergestellt ist. Eine konkrete Gefahr liegt 
vor, wenn aus einer tatsächlich vorhande-
nen Situation hinreichend wahrscheinlich 
eine Gefährdung der Rechtsgüter Leben 
oder Gesundheit folgt. Gerade im Einzelfall 
muss in überschaubarer Zukunft mit einem 
Schadenseintritt gerechnet werden. Bei der 
Gefährdung von Leben und Gesundheit 
als geschützte Rechtsgüter sind an die Fest- 
stellungen der Wahrscheinlichkeit des Scha- 
denseintrittes keine übermäßig hohen An- 
forderungen zu stellen.
Nach ständiger Rechtsprechung muss mit 
der Entstehung eines Brandes praktisch 
jederzeit gerechnet werden. Der Umstand, 
dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang 
kein Brand ausgebrochen ist, beweist nicht,  
dass insofern keine Gefahr besteht, son- 
dern stellt für die Betroffenen lediglich einen 
Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit zu 
rechnen ist.

Gem. § 20 OBG NRW werden Anordnun- 
gen der Ordnungsbehörde, durch die von 
bestimmten Personen oder einem bestimm-
ten Personenkreis ein Handeln, Dulden 
oder Unterlassen verlangt oder die Versa-
gung, Einschränkung oder Zurücknahme 
einer rechtlich vorgesehenen ordnungsbe-
hördlichen Erlaubnis oder Bescheinigung 
ausgesprochen wird, durch schriftliche oder 
elektronische Ordnungsverfügungen erlas-
sen. Eines schriftlichen oder elektronischen 
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schließenden Wohnungseingangstüren 
stark erschwert. 

Die Brandausbreitung wird durch die feh- 
lenden Abschottungen zudem stark be-
günstigt. Die Früherkennung eines entspre-
chenden Brandes wird durch die fehlenden 
Rauchwarnmelder unwahrscheinlich. Durch 
diese begünstigte Ausbreitung des Brandes 
wird die Gefährdungslage von Personen, 
die in einer Wohneinheit auf Rettung war- 
ten und den 1. RW nicht zur Selbstrettung 
nutzen können, erheblich vergrößert. 
Hinzu tritt, dass der 2. RW ebenfalls einge-
schränkt ist. Gerade das „sich bemerkbar 
machen“ wird durch die Einhausung des 
Gerüstes erschwert, so dass auch über den 
2. RW mit einer Verzögerung der Rettung 
zu rechnen ist. Auf die Einhausung des Ge-
rüstes kann jedoch nicht verzichtet werde, 
da der öffentliche Raum vor dem Gebäude 
somit nicht mehr gefahrfrei nutzbar wäre. 

Angesichts der seitens des beauftragten 
Gutachters derzeit nicht als standsicher be- 
zeichneten Gebäudeteile sowie aufgrund 
der brandschutztechnischen Mängel und 
des hohen Rangs der gefährdeten Schutz-
güter Leib und Leben ist die Nutzungsun-
tersagung notwendig. Im Hinblick auf
1.	� die Schwere der festgestellten stati-

schen – und Brandschutzmängel,
2.	� Zahl der festgestellten Brandschutz- 

mängel,
3.	� die zusätzlichen Gefahren aufgrund des 

unzureichenden baulichen Zustandes 
des Gebäudes,

war sofortiges Handeln geboten.

Die sofortige Vollziehung ist anzuordnen, 
weil andernfalls während der Dauer des 
Rechtsbehelfsverfahrens mit dem Eintritt 
der oben geschilderten Gefahrensituation 
zu rechnen ist.
Das Interesse des Einzelnen zunächst alle 
Rechtsmittel auszuschöpfen, muss im Hin-
blick auf diese Gefahr zurücktreten.

Ich weise darauf hin, dass nach § 57 Abs. 3  
VwVG NRW die Androhung und die Fest-
setzung von Zwangsmitteln so oft wieder-
holt und gewechselt werden kann, bis die 
Verpflichtung erfüllt ist.

Das auf Grund eines festgestellten Versto- 
ßes gegen diese Ordnungsverfügung fest- 

zusetzende Zwangsgeld wird gem. § 60  
Abs. 3 VwVG NRW auch dann noch bei- 
getrieben, wenn der Forderung nach erst- 
maliger Zwangsgeldfestsetzung Folge ge- 
leistet wird.

Begründung der Anordnung des unmit-
telbaren Zwangs im Sofortvollzug:

Gemäß § 57 Abs. 1 VwVG NRW sind 
Zwangsmittel
1. 	 Ersatzvornahme (§ 59),
2. 	 Zwangsgeld (§ 60),
3. 	� Unmittelbarer Zwangs (§ 62 ein-

schließlich Zwangsräumung (§ 62a).
Gemäß § 62 Absatz 1 VwVG NRW kann 
die Vollzugsbehörde unmittelbaren Zwang 
anwenden, wenn andere Zwangsmittel 
nicht in Betracht kommen oder keinen Er-
folg versprechen oder unzweckmäßig sind. 
Für die Art und Weise der Anwendung un- 
mittelbaren Zwanges gelten die §§ 66 bis 75.

Gemäß § 62a Absatz 1 VwVG NRW hat der 
Vollstreckungsschuldner eine unbewegliche 
Sache, einen Raum oder ein Schiff heraus-
zugeben, zu überlassen oder zu räumen, so  
kann er aus dem Besitz gesetzt werden. 
Der Zeitpunkt der Zwangsräumung soll dem  
Vollstreckungsschuldner angemessene Zeit 
vorher mitgeteilt werden.
Der unmittelbare Zwang in Form von 
Zwangsräumung, Schließung und Versieg-
lung ist anzudrohen, weil die Zwangsmittel 
der Ersatzvornahme und des Zwangsgeldes 
nicht in Betracht kommen bzw. keinen Er- 
folg versprechen.

Die Aufgabe einer Nutzung kann nicht 
durch Ersatzvornahme erfolgen. Auch ein 
Zwangsgeld ist nicht erfolgsversprechend, 
da davon ausgegangen werden muss, dass 
die Festsetzung und Vollstreckung eines 
Zwangsgeldes am zum Teil unbekannten 
Nutzerkreis scheitern würde. Der angedroh- 
te unmittelbare Zwang hingegen kann im 
Wege des Sofortvollzuges angewendet wer- 
den, wenn bei Kontrollen Nutzer angetrof-
fen werden.
Hiermit verbundene Eingriffe sind in Hin- 
blick auf die Verhütung der dringenden 
Gefahr für Leben und Gesundheit der Nut- 
zer erforderlich und angemessen. Dies kann  
bei Zuwiderhandlung gegen die Nutzungs-
untersagung nur durch zeitnahe Beendi-
gung der Nutzung erreicht werden.

Interesses geboten ist. Es entspricht stän-
diger Rechtsprechung, dass die sofortige 
Beseitigung baurechtswidriger Zustände im 
überwiegenden öffentlichen Interesse liegt. 

Es ist zu befürchten, dass durch den bau- 
rechtswidrigen Zustand (hier: statische Män- 
gel, diverse brandschutztechnische Mängel 
in beiden Rettungswegen) eine konkrete Ge- 
fahr für Leben und Gesundheit von Perso-
nen besteht. 

Eine konkrete Gefahr liegt vor, wenn aus 
einer tatsächlich vorhandenen Situation hin- 
reichend wahrscheinlich eine Gefährdung 
der Rechtsgüter Leben oder Gesundheit 
folgt.
Gerade im Einzelfall muss in überschau-
barer Zukunft mit einem Schadenseintritt 
zu rechnen sein. Bei der Gefährdung von 
Leben und Gesundheit als geschützten 
Rechtsgütern sind an die Feststellungen der 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintrittes 
keine übermäßig hohen Anforderungen zu 
stellen.

Nach ständiger Rechtsprechung muss mit 
der Entstehung eines Brandes praktisch je- 
derzeit gerechnet werden. Der Umstand, 
dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang 
kein Brand ausgebrochen ist, beweist nicht,  
dass insofern keine Gefahr besteht, son- 
dern stellt für die Betroffenen lediglich einen 
Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit zu 
rechnen ist.

Die statischen Mängel im Gebäude werden 
seit Jahren durch die Untere Bauaufsicht  
im Wege der Ersatzvornahme durch Ge- 
rüste sowie Baustützen abgesichert. Die 
Sicherungen sind nicht geeignet, um den 
Mangel dauerhaft zu beseitigen. Der Zu-
stand der abgestützten Elemente hat sich 
verschlimmert. Die Abstützungen sind nicht 
mehr ausreichend. 
Darüber hinaus bestehen diverse brand-
schutztechnische Mängel in beiden Ret- 
tungswegen. Durch das Zusammenspiel 
sämtlicher o.g. Mängel besteht die Gefahr, 
dass der 1. RW im Brandfall nur stark ein- 
geschränkt nutzbar wäre. Gerade eine 
effektive Selbstrettung erscheint vor dem 
Hintergrund der diversen abgestellten Ge- 
genstände und der fehlenden Abschottung 
von Leitungen zum Keller sowie zu den 
Wohneinheiten und durch die nicht dicht-

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 50 vom 15. Dezember 2025



Amtsblatt ...............................L

804

gung der bis heute erfolgten Änderungen 
wird mit dem auf die öffentliche Bekannt-
machung folgenden Tag die Straße

Ackerstraße  

von der südlichen Flurstücksgrenze des 
Flurstücks 169, Gemarkung Huckingen, 
Flur 46 bis zur Beckerfelder Straße

gemäß dem zu dieser Veröffentlichung ge- 
hörenden Lageplan,

als Gemeindestraße für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet.

Die Widmung wird erweitert auf den Fuß-  
und Radverkehr und ist somit unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Widmungsverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. Die Klage ist bei 
dem Verwaltungsgericht Düsseldorf in Düs- 
seldorf einzulegen.

Duisburg, den 24. November 2025

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer
Amt für Bodenordnung, Geomanagement 
und Kataster

Auskunft erteilt:
Herr Glasen
Tel.-Nr.: 0203 283-984248

Anlage 1

Zustellungen

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Düsseldorf, 
zu erheben.  

Falls die Frist durch das Verschulden eines 
von Ihnen Bevollmächtigten versäumt wer-
den sollte, so würde dessen Verschulden 
Ihnen zugerechnet werden.

Durch die Anordnung der sofortigen Voll- 
ziehung ist die aufschiebende Wirkung 
einer evtl. einzulegenden Klage aufgeho- 
ben. Die aufschiebende Wirkung kann auf  
Antrag durch das Verwaltungsgericht Düs- 
seldorf, Düsseldorf, ganz oder teilweise 
wiederhergestellt werden.

Hinweise:

1.	� Die nicht im o.g. Gebäude wohnhaften 
Eigentümer erhalten eine persönliche 
Nutzungsuntersagungsverfügung mit 
Zustellurkunde. 

2.	� Die Untere Bauaufsicht Duisburg er- 
möglich es Bewohnern das Gebäude 
für kurze Zeit zu betreten, um persön-
liche Gegenstände zu holen. Wenden 
Sie sich hierfür bitte an meine unten- 
stehenden Kontaktdaten.

Duisburg, den 20. November 2025

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

von der Eltz

Auskunft erteilt: 
Frau Greschuck
Tel.-Nr.: 0203 283-984525

Widmung von öffentlichen Verkehrs- 
flächen in Duisburg – Großenbaum

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 1995 (GV.
NRW.1995, S. 1028) unter Berücksichti-

Die für ein Vorgehen im Sofortvollzug gem. 
§ 55 Absatz 2 VwVG NRW erforderliche 
notwendige Gefahr hat auch vorgelegen. 
Für die Annahme einer gegenwärtigen Ge- 
fahr ist erforderlich, dass mit einem sehr 
hohen Grad an Wahrscheinlichkeit der Ein- 
tritt eines Schadens für ein Rechtsgut un-
mittelbar bevorsteht, Eine von § 55 Absatz 2 
VwVG erfasste Situation ist insbesondere  
dann gegeben, wenn die mit einem Ein- 
schreiten im gestreckten Verfahren gem.  
§ 55 Absatz 1 VwVG verbundene Verzö- 
gerung die Wirksamkeit erforderlicher Maß- 
nahmen zur Gefahrenabwehr aufheben 
oder wesentlich beeinträchtigen würden, 
wenn also der sofortige Vollzug geboten 
ist, die Gefahr wirkungsvoll abzuwenden. 
Dies hängt zwangsläufig nicht nur von der 
Eintrittswahrscheinlichkeit, sondern auch 
vom Ausmaß des potenziellen Schadens 
ab. Eine solche Situation liegt hier vor. Im 
Hinblick auf die Gesamtheit der aufgedeck-
ten brandschutzrechtlichen und statischen 
Mängel, die vielfach als gravierend einzu-
stufen sind, ist im Falle eines Brandereig-
nisses von schwerwiegenden Gefahren für 
Leib und Leben der Bewohner auszugehen, 
Es musste daher gewährleistet werden,  
dass das Gebäude ab sofort nicht weiter zu 
Wohn- und Aufenthaltszwecke genutzt 
wird.

Begründung der Bekanntgabe als All- 
gemeinverfügung:

Die Anordnungen unter Ziffern 1 bis 3 er- 
folgen als Allgemeinverfügung gem. § 35 
Satz 2 VwVfG, da das verfügte Wohn- und 
Aufenthaltsverbot allgemeine Wirkung ent- 
faltet und der betroffene Personenkreis 
nicht abschließend ermittelt werden kann. 
Mindestens eine Wohnung wurde als Mon-
teurswohnung genutzt. 
Darüber hinaus ist das Gebäude gegen Be- 
treten gesichert und darf nur noch nach 
Rücksprache mit der Unteren Bauaufsicht 
betreten werden. Insofern ist auch die Zu-
stellung von Nutzungsuntersagungsverfü-
gungen durch die Deutsche Post AG an die 
dort gemeldeten Bewohner nicht möglich. 
Dies betrifft teilweise auch Eigentümer der 
Wohneinheiten. Darüber hinaus liegt zu-
mindest einem Eigentümer keine aktuelle 
Zustelladresse vor. 
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Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR
Im Auftrag

Isabell Richter
Gebührenveranlagung	

Auskunft erteilt:
Frau Richter
Tel.-Nr.: 0203 283-2622

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202928184 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 18. November 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202392464  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. November 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3212009017  
(alt 112009014) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. November 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3232008783  
(alt 132008780) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. November 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auskunft erteilt:
Frau Richter
Tel.-Nr.: 0203 283-2622

Zustellung durch öffentliche Bekannt- 
machung

Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs-,  
Winterdienst-, Niederschlagswasserge- 
bührenbescheide:
21.11.2024, 22.11.2024, 03.01.2025 u. 
die Mahnung vom 21.03.2025

Zahlungspflichtiger:
Josef Nikolas
Kundennummer:
90132013
Bisherige Anschrift:
Stadionring 19, 40878 Ratingen

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete 
Empfänger benachrichtigt, dass die ge-
nannten Bescheide

-	� nicht zugestellt werden konnten, weil 
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu 
ermitteln war,

-	� bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg -  
AöR, Schifferstr.190, 47059 Duisburg,  
am Empfang, werktags, außer sonn-
abends, in der Zeit von 8.00 Uhr bis  
16.30 Uhr zur Aushändigung bereit- 
liegen

-	� als zugestellt gelten, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs. 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Verbindung 
mit § 4 der Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht vom 26.08.1999 (BekanntmVO) 
in der jeweils geltenden Fassung.

Duisburg, den 19. November 2025

Zustellung durch öffentliche Bekannt- 
machung

Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs-,  
Winterdienst-, Niederschlagswasserge- 
bührenbescheide:
03.01.2025 und 19.08.2025

Zahlungspflichtiger:
Jörg Ingmar Plesse
Kundennummer:
90066696
Bisherige Anschrift:
Wichernstr. 5, 45478 Mülheim an der 
Ruhr

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete  
Empfängerin benachrichtigt, dass die ge-
nannten Bescheide

-	� nicht zugestellt werden konnten, weil 
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu 
ermitteln war,

-	 �bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg -  
AöR, Schifferstr.190, 47059 Duisburg,  
am Empfang, werktags, außer sonn-
abends, in der Zeit von 8.00 Uhr bis  
16.30 Uhr zur Aushändigung bereit- 
liegen

-	� als zugestellt gelten, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs. 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Verbindung 
mit § 4 der Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht vom 26.08.1999 (BekanntmVO) 
in der jeweils geltenden Fassung.

Duisburg, den 19. November 2025

Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR
Im Auftrag

Isabell Richter
Gebührenveranlagung	
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-  �vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zu- 
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts ge- 
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 

Hinweis auf einen sonstigen Sachver- 
halt

Wir verweisen auf die Angaben im Anhang 
unter Abschnitt „D. Sonstige Angaben“, 
Unterabschnitt „Nachtragsbericht“, in dem  
der gesetzliche Vertreter beschreibt, dass 
am 6. Mai 2025 im Rat der Stadt Duisburg 
Beschlüsse gefasst wurden, die insbeson-
dere darauf ausgerichtet sind, die Finan-
zierung der Gesellschaft und der mit ihr 
verbundenen Unternehmen zu stärken 
und alle wesentlichen Beteiligungen der 
Gesellschaft, die nicht das Kerngeschäft 

Jahresfehlbetrag von 78.952.579,98 EUR 
festgestellt.

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 
78.952.579,98 EUR wird in Höhe von 
50.916.418,37 EUR mit der anderen Ge-
winnrücklage verrechnet und in Höhe von 
28.036.161,61 EUR auf neue Rechnung 
vorgetragen.

Der Verband der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. hat 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 
des Geschäftsjahres 2024 geprüft und am 
18. Juni 2025 den folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die GEBAG Duisburger Baugesellschaft 
mbH, Duisburg 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der GEBAG 
Duisburger Baugesellschaft mbH, Duisburg,  
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem- 
ber 2024 und der Gewinn- und Verlustrech- 
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der GEBAG Duisburger 
Baugesellschaft mbH, Duisburg, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 
31. Dezember 2024 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

-  �entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2024 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezem-
ber 2024 und

 

Das Sparkassenbuch Nr. 3202152751  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. November 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3201478082, 
3201938432, 3203222827 der Sparkasse 
Duisburg wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. November 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3250144304 (alt 
150144301), 3252016609 (alt 152016606) 
der Sparkasse Duisburg wurden heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. November 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202382788 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

Duisburg, den 21. November 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung der Feststellung des 
Jahresabschlusses und des Ergebnisses 
der Jahresabschlussprüfung zum 31. De- 
zember 2024 für die GEBAG Duisburger 
Baugesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der GEBAG  
Duisburger Baugesellschaft mbH hat in  
ihrer Sitzung am 23. Juni 2025 den Jahres- 
abschluss zum 31. Dezember 2024 festge-
stellt und über die Verwendung wie folgt 
beschlossen:

1. Der Jahresabschluss der GEBAG für 
das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem 
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Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

-  �identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Ri- 
siken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
eine aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass eine aus Irrtümern resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen be- 
inhalten können. 

-  �erlangen wir ein Verständnis von den für  
die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollen und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü- 
fungshandlungen zu planen, die unter 
den Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der 
Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen 
und Maßnahmen abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben. 

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von dem gesetzli-
chen Vertreter angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 

darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die er als notwen-
dig erachtet hat, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um aus- 
reichende geeignete Nachweise für die Aus- 
sagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü- 
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der  
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut- 
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab- 
schlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich an- 
gesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 

 

(Wohnen und Bauen) betreffen, innerhalb 
des Stadtkonzerns umzuhängen. Unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht sind diesbezüglich nicht 
modifiziert.

Verantwortung des gesetzlichen Ver-
treters und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der 
gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die er in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmens- 
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen. 

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter ver- 
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
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zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

-  �beurteilen wir Darstellung, Aufbau und 
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden  
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar- 
stellt, dass der Jahresabschluss unter Be- 
achtung der deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Buchführung ein den tat- 
sächlichen Verhältnissen entsprechendes  
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags- 
lage der Gesellschaft vermittelt. 

-  �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm  
vermittelte Bild von der Lage der Gesell- 
schaft. 

-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von dem gesetzlichen Vertreter darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
dem gesetzlichen Vertreter zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest- 
stellungen, einschließlich etwaiger bedeut- 
samer Mängel im internen Kontrollsystem,  
die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 18. Juni 2025 

Verband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen e.V.

Hans-Jörg Sonnhoff      Anja Wollschläger
Wirtschaftsprüfer	         Wirtschaftsprüferin

Bekanntmachung der Feststellung des 
Jahresabschlusses und des Ergebnis-
ses der Jahresabschlussprüfung zum 
31. Dezember 2024 für die Duisburger 
Stadionmanagement GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Duis- 
burger Stadionmanagement GmbH hat in 
ihrer Sitzung am 21. Mai 2025 den Jahres- 
abschluss zum 31. Dezember 2024 festge-
stellt und über die Verwendung wie folgt 
beschlossen:

1. Der Jahresabschluss der DSM für das 
Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 8.679,98 €  
soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Domus Steuerberatungs-AG hat den 
Jahresabschluss und den Lagebericht des 
Geschäftsjahres 2024 geprüft und am 16. 
April 2025 den folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers 

An die Duisburger Stadionmanagement 
GmbH, Duisburg

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Duis- 
burger Stadionmanagement GmbH, Duis-
burg, - bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 
sowie dem Anhang, einschließlich der Dar- 

stellung der Bilanzierungs- und Bewertungs- 
methoden - geprüft. Darüber hinaus haben  
wir den Lagebericht der Duisburger Stadion- 
management GmbH, Duisburg, für das Ge- 
schäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum  
31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  �entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2024 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezem-
ber 2024 und

  
-  �vermittelt der beigefügte Lagebericht 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zu- 
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts ge- 
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
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fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  �identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Ri- 
siken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
eine aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass eine aus Irrtümern resultierende we- 
sentliche falsche Darstellung nicht auf- 
gedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen be- 
inhalten können.

-  �erlangen wir ein Verständnis von den 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollen und den 
für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 
internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. 
dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 
abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben. 

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von dem gesetzli-
chen Vertreter angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

dem Jahresabschluss in Einklang steht, den  
deutschen gesetzlichen Vorschriften ent- 
spricht und die Chancen und Risiken der  
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die er als notwen-
dig erachtet hat, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um aus- 
reichende geeignete Nachweise für die Aus- 
sagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der  
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut- 
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab- 
schlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich an- 
gesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung des gesetzlichen Ver-
treters und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der 
gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die er in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmens- 
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen. 

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter ver- 
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
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An die Stadtwerke Duisburg Aktiengesell-
schaft, Duisburg

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt- 
werke Duisburg Aktiengesellschaft - beste- 
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember  
2024 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar  
2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Stadtwerke Duisburg 
Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 
2024 geprüft. Die Erklärung zur Unterneh- 
mensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (An- 
gaben zur Frauenquote) haben wir in Ein- 
klang mit den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  �entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2024 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezem-
ber 2024 und

-  �vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zu- 
treffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur 
Unternehmensführung.

bares Risiko, dass künftige Ereignisse we- 
sentlich von den zukunftsorientierten An- 
gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest- 
stellungen, einschließlich etwaiger bedeut- 
samer Mängel im internen Kontrollsystem,  
die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 16. April 2025 

Domus Steuerberatungs-AG

Hans-Jörg Sonnhoff      Anja Wollschläger
Wirtschaftsprüfer	         Wirtschaftsprüferin

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Stadtwerke Duisburg AG gem. 
§ 108 Abs. 3 Nr. 1c GO NRW

Der vom Aufsichtsrat der Stadtwerke Duis- 
burg AG am 03. Juni 2025 festgestellte Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2024 ist 
der Hauptversammlung am 10. Juli 2025 
vorgelegt worden. 

Der Jahresüberschuss vor Gewinnabfüh-
rung beträgt 251.742 Mio.€ (i.Vj.  
175.680 Mio.€). Im Geschäftsjahr wurden 
185.042 Mio.€ an die DVV abgeführt und 
66.700 Mio.€ in die Gewinnrücklagen ein- 
gestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 16. Dezember 2025 bis  
13. Januar 2025 in der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

-  �beurteilen wir Darstellung, Aufbau und 
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden  
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar- 
stellt, dass der Jahresabschluss unter Be- 
achtung der deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Buchführung ein den tat- 
sächlichen Verhältnissen entsprechendes  
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags- 
lage der Gesellschaft vermittelt. 

-  �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm  
vermittelte Bild von der Lage der Gesell- 
schaft. 

-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von dem gesetzlichen Vertreter darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
dem gesetzlichen Vertreter zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
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entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver- 
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzli- 
chen Vorschriften zu ermöglichen, und um  
ausreichende geeignete Nachweise für die  
Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der  
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut- 
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab- 
schlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich an- 
gesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Lageberichtsangaben oder zu unseren 
bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder 

-  �anderweitig wesentlich falsch dargestellt 
erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort- 
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vor- 
schriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu  
ermöglichen, der frei von wesentlichen fal-
schen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rech- 
nungslegung und Vermögensschädigungen)  
oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver- 
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen- 
hang mit der Fortführung der Unterneh- 
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzu- 
geben. Darüber hinaus sind sie dafür ver- 
antwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts ge- 
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die 
sonstigen Informationen verantwortlich. 
Die sonstigen Informationen umfassen 
die Erklärung zur Unternehmensführung 
nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur 
Frauenquote).

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und Lagebericht erstrecken sich nicht auf 
die sonstigen Informationen, und dement- 
sprechend geben wir weder ein Prüfungs-
urteil noch irgendeine andere Form von 
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
haben wir die Verantwortung, die oben ge-
nannten sonstigen Informationen zu lesen 
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen 
Informationen 

-  �wesentliche Unstimmigkeiten zum Jah-
resabschluss, zu den inhaltlich geprüften 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeut-
samer Mängel in internen Kontrollen, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere recht- 
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteil

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur 
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
EnWG getrennte Konten zu führen sind, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 
bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. Nach 
unserer Beurteilung wurden die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu 
führen sind, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 
in allen wesentlichen Belangen erfüllt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 
EnWG unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prü- 
fung der Einhaltung der Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ so- 
wie im Abschnitt „Verantwortung des Ab- 
schlussprüfers für die Prüfung des Jahres- 
abschlusses und des Lageberichts“ weiter-
gehend beschrieben. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für die Rechnungslegung nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG

zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

-  �beurteilen wir Darstellung, Aufbau und 
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden  
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar- 
stellt, dass der Jahresabschluss unter Be- 
achtung der deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Buchführung ein den tat- 
sächlichen Verhältnissen entsprechendes  
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags- 
lage der Gesellschaft vermittelt.

-  �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm  
vermittelte Bild von der Lage des Unter- 
nehmens.

-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse we- 
sentlich von den zukunftsorientierten An- 
gaben abweichen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  �identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Ri- 
siken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
eine aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass eine aus Irrtümern resultierende we- 
sentliche falsche Darstellung nicht auf- 
gedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen be- 
inhalten können.

-  �erlangen wir ein Verständnis von den für 
die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollen und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü- 
fungshandlungen zu planen, die unter 
den Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der 
Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen 
und Maßnahmen abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den ge- 
setzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetzli- 
chen Vertretern angewandten Rechnungs- 
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
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Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  �entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2024 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezem-
ber 2024 und

-  �vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zu- 
treffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur 
Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts ge- 
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 

der Gesellschafterversammlung am 10. Juli 
2025 festgestellt worden.

Der Jahresüberschuss beträgt 88.175 T€ 
(i. Vj.  Jahresfehlbetrag von 44.253 T€). 
In Abstimmung mit der Stadt Duisburg ist 
der Jahresüberschuss in voller Höhe in die 
Gewinnrücklage eingestellt worden.

Jahresabschluss und Lagebericht sowie 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
liegen in der Zeit vom 16. Dezember 2025 
bis 13. Januar 2026 in der Konzernzentrale 
der Duisburger Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
nebst Lagebericht sowie des Konzernab- 
schlusses nebst Konzernlagebericht beauf- 
tragte PKF Fasselt Partnerschaft mbB, 
Duisburg, hat folgende Bestätigungsver-
merke erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Duisburger Versorgungs- und Ver- 
kehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Duisburg

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Duis-
burger Versorgungs- und Verkehrsgesell-
schaft mit beschränkter Haftung - beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2024 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstel- 
lung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden - geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Duisburger Ver- 
sorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit 
beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 
2024 geprüft. Die Erklärung zur Unter-
nehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB 
(Angaben zur Frauenquote) haben wir in 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Einhaltung der Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG zur Führung getrennter 
Konten sowie für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhal- 
tung dieser Pflichten als notwendig erach-
tet haben. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen er- 
füllt wurden sowie einen Vermerk zu er- 
teilen, der unsere Prüfungsurteile zur Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die 
Wertansätze und die Zuordnung der Kon-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht 
und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Duisburg, den 7. Mai 2025

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger	                          Kawaters
Wirtschaftsprüfer	            Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses und Konzernabschlusses der Duis- 
burger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c 
GO NRW

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
der Duisburger Versorgungs- und Verkehrs- 
gesellschaft mbH sowie der Konzernab- 
schluss und der Konzernlagebericht wurden  
am 03. Juni 2025 vom Aufsichtsrat der Duis- 
burger Versorgungs- und Verkehrsgesell-
schaft mbH gebilligt. Des Weiteren ist der 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
und der Lagebericht der Duisburger Versor-
gungs- und Verkehrsgesellschaft mbH von 
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der  
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut- 
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab- 
schlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich an- 
gesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  �identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Ri- 
siken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
eine aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass eine aus Irrtümern resultierende we- 
sentliche falsche Darstellung nicht auf- 
gedeckt wird, da dolose Handlungen 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo- 
sen Handlungen (d. h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver- 
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig- 
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam- 
menhang mit der Fortführung der Unter- 
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an- 
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen  
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die 
sonstigen Informationen verantwortlich. 
Die sonstigen Informationen umfassen 
die Erklärung zur Unternehmensführung 
nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur 
Frauenquote).

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und Lagebericht erstrecken sich nicht auf 
die sonstigen Informationen, und dement-
sprechend geben wir weder ein Prüfungs-
urteil noch irgendeine andere Form von 
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
haben wir die Verantwortung, die oben ge-
nannten sonstigen Informationen zu lesen 
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen 
Informationen 

-  �wesentliche Unstimmigkeiten zum Jah-
resabschluss, zu den inhaltlich geprüften 
Lageberichtsangaben oder unseren bei 
der Prüfung erlangten Kenntnissen auf-
weisen oder 

-  �anderweitig wesentlich falsch dargestellt 
erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort- 
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vor- 
schriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
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EnWG getrennte Konten zu führen sind,  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024  
bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.  
Darüber hinaus haben wir die Tätigkeits- 
abschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizi- 
tätsverteilung“ und „Gasverteilung“ - be- 
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezem- 
ber 2024 und der Gewinn- und Verlust- 
rechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024  
einschließlich der Angaben zu den Regeln,  
nach denen die Gegenstände des Aktiv- 
und Passivvermögens sowie die Aufwen-
dungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 
Sätze 1 bis 4 EnWG geführten Konten zu- 
geordnet worden sind - geprüft. 

Nach unserer Beurteilung

-  �wurden die Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach 
für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
EnWG getrennte Konten zu führen sind, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 
bis zum 31. Dezember 2024 in allen we- 
sentlichen Belangen erfüllt und

-  �entsprechen die beigefügten Tätigkeits-
abschlüsse in allen wesentlichen Belan-
gen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 
EnWG.

Grundlage der Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 
EnWG unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver- 
antwortung des Abschlussprüfers für die  
Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur  
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ 
sowie im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah- 
resabschlusses und des Lageberichts“ wei- 
tergehend beschrieben. Wir sind der Auf- 
fassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs- 
urteile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für die Rechnungslegung nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG

einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden  
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar- 
stellt, dass der Jahresabschluss unter Be- 
achtung der deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Buchführung ein den tat- 
sächlichen Verhältnissen entsprechendes  
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags- 
lage der Gesellschaft vermittelt.

-  �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm  
vermittelte Bild von der Lage des Unter- 
nehmens.

-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht  
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse we- 
sentlich von den zukunftsorientierten An- 
gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeut-
samer Mängel in internen Kontrollen, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere recht-
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur  
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3  

kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen be- 
inhalten können.

-  �erlangen wir ein Verständnis von den für  
die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollen und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü- 
fungshandlungen zu planen, die unter 
den Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der 
Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen 
und Maßnahmen abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den ge- 
setzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetzli- 
chen Vertretern angewandten Rechnungs- 
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

-  �beurteilen wir Darstellung, Aufbau und 
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
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unseres Bestätigungsvermerks weiterge- 
hend beschrieben. Wir sind von den Kon-
zernunternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen  
Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der  
Auffassung, dass die von uns erlangten  
Prüfungsnachweise ausreichend und ge- 
eignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum Konzernlagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Ver- 
treter und des Aufsichtsrats für den  
Konzernabschluss und den Konzern- 
lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Konzernab-
schlusses, der den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Konzernabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger  
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält- 
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-,  
Finanz- und Ertragslage des Konzerns ver- 
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver- 
treter verantwortlich für die internen Kon- 
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt ha- 
ben, um die Aufstellung eines Konzernab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen (d. h. Manipula-
tionen der Rechnungslegung und Vermö-
gensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlus- 
ses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die  
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen- 
hang mit der Fortführung der Unterneh- 
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge- 
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verant- 
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungs- 
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie 
dem Konzernanhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Konzernlagebericht der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mit beschränkter Haftung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 
31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

-  �entspricht der beigefügte Konzernab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Konzerns 
zum 31. Dezember 2024 sowie seiner 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 
2024 und

-  �vermittelt der beigefügte Konzernlage- 
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns. In allen we- 
sentlichen Belangen steht dieser Kon- 
zernlagebericht in Einklang mit dem Kon-
zernabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzern- 
abschlusses und des Konzernlageberichts  
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter  
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts- 
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund- 
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach  
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im  
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichts“ 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Einhaltung der Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG zur Führung getrenn-
ter Konten sowie für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie zur 
Einhaltung dieser Pflichten als notwendig 
erachtet haben. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen er- 
füllt wurden sowie einen Vermerk zu er- 
teilen, der unsere Prüfungsurteile zur Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die 
Wertansätze und die Zuordnung der Kon-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht 
und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Duisburg, den 12. Mai 2025

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger	                          Kawaters
Wirtschaftsprüfer	            Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Duisburger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der Duis- 
burger Versorgungs- und Verkehrsgesell- 
schaft mit beschränkter Haftung und ihrer 
Tochtergesellschaften (der Konzern) - be- 
stehend aus der Konzernbilanz zum 31. De- 
zember 2024, der Konzern-Gewinn und 
Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapi-
talspiegel und der Konzernkapitalflussrech-
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-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetzli- 
chen Vertretern angewandten Rechnungs- 
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die da- 
zugehörigen Angaben im Konzernab- 
schluss und im Konzernlagebericht auf- 
merksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser je- 
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-  �beurteilen wir Darstellung, Aufbau und 
Inhalt des Konzernabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der 
Konzernabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Konzernabschluss un-
ter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Er- 
tragslage des Konzerns vermittelt.

-  �beurteilen wir den Einklang des Konzern-
lageberichts mit dem Konzernabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Konzerns.

-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im 
Konzernlagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachwei-
se vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Kon-
zernabschlusses und Konzernlageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  �identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Ri- 
siken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
eine aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass eine aus Irrtümern resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

-  �erlangen wir ein Verständnis von den 
für die Prüfung des Konzernabschlusses 
relevanten internen Kontrollen und den 
für die Prüfung des Konzernlageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnah- 
men, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 
internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. 
dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 
abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des Kon- 
zernlageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Konzerns 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Be- 
langen mit dem Konzernabschluss in Ein- 
klang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Konzernlageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende ge- 
eignete Nachweise für die Aussagen im 
Konzernlagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die  
Überwachung des Rechnungslegungspro- 
zesses des Konzerns zur Aufstellung des  
Konzernabschlusses und des Konzernlage- 
berichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Konzernabschlus-
ses und des Konzernlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Konzern-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von do- 
losen Handlungen oder Irrtümern ist, und 
ob der Konzernlagebericht insgesamt ein  
zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
zerns vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Konzernabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Er- 
kenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der  
unsere Prüfungsurteile zum Konzernab- 
schluss und zum Konzernlagebericht be- 
inhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
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Risiken der zukünftigen Entwicklung zu- 
treffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur 
Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts ge- 
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die 
sonstigen Informationen verantwortlich. 
Die sonstigen Informationen umfassen 
die Erklärung zur Unternehmensführung 
nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur 
Frauenquote).

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und Lagebericht erstrecken sich nicht auf 
die sonstigen Informationen, und dement-
sprechend geben wir weder ein Prüfungs-
urteil noch irgendeine andere Form von 
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
haben wir die Verantwortung, die sonsti-
gen Informationen zu lesen und dabei zu 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Duisburger Verkehrsgesellschaft 
Aktiengesellschaft, Duisburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Duis- 
burger Verkehrsgesellschaft Aktiengesell- 
schaft - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 
sowie dem Anhang, einschließlich der Dar- 
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungs- 
methoden - geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Duisburger Ver-
kehrsgesellschaft Aktiengesellschaft für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 
31. Dezember 2024 geprüft. Die Erklärung 
zur Unternehmensführung nach § 289f 
Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) 
haben wir in Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich ge- 
prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  �entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2024 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezem-
ber 2024 und

-  �vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 

und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse we- 
sentlich von den zukunftsorientierten An- 
gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeut-
samer Mängel in internen Kontrollen, die 
wir während unserer Prüfung feststellen. 

Duisburg, den 15. Mai 2025

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger	                          Kawaters
Wirtschaftsprüfer	            Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Duisburger Verkehrsgesellschaft 
AG gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c GO NRW

Der vom Aufsichtsrat der Duisburger Ver- 
kehrsgesellschaft AG am 02. Juni 2025 
festgestellte Jahresabschluss zum 31. De- 
zember 2024 ist der Hauptversammlung 
am 10. Juli 2025 vorgelegt worden.

Der Verlust von 75.193 T€ (i. Vj. 64.536 T€) 
wird aufgrund des bestehenden Beherr-
schungsvertrages mit Ergebnisabführungs-
vereinbarung von der DVV übernommen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 16. Dezember 2025 bis  
13. Januar 2026 in der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.
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Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  �identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Ri- 
siken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
eine aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass eine aus Irrtümern resultierende we- 
sentliche falsche Darstellung nicht auf- 
gedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

-  �erlangen wir ein Verständnis von den für 
die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollen und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü- 
fungshandlungen zu planen, die unter 
den Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der 
Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen 
und Maßnahmen abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetzli- 
chen Vertretern angewandten Rechnungs- 
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 

entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver- 
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzli- 
chen Vorschriften zu ermöglichen, und um  
ausreichende geeignete Nachweise für die  
Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich an- 
gesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

würdigen, ob die sonstigen Informationen 
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahres-
abschluss, Lagebericht oder unseren bei der 
Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen 
oder anderweitig wesentlich falsch darge-
stellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort- 
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vor- 
schriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo- 
sen Handlungen (d. h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver- 
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie  
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam- 
menhang mit der Fortführung der Unter- 
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an- 
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La- 
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
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Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Duisburg Metering 
GmbH, Duisburg

Vermerk über die Prüfung des Jahres- 
abschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt- 
werke Duisburg Metering GmbH - beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2024 und der Gewinn- und Verlustrech- 
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar  
2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie  
dem Anhang, einschließlich der Darstellung  
der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho- 
den - geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2024 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 
zum 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeut-
samer Mängel in internen Kontrollen, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 31. März 2025

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger	                          Kawaters
Wirtschaftsprüfer	            Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses 2024 der Stadtwerke Duisburg Me- 
tering GmbH gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c 
GO NRW

Die Gesellschafterversammlung der Stadt-
werke Duisburg Metering GmbH hat am 
07. Juli 2025 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2024 festgestellt und die 
Gewinnverwendung wie folgt beschlossen:

Der Ergebnisverwendungsvorschlag der 
Geschäftsführung sieht vor, dass der Fehl-
betrag des Geschäftsjahres 2024 in Höhe 
von 326.996,39 EUR gemäß des Beherr-
schungs- und Ergebnisabführungsvertrages 
von der Netze Duisburg GmbH übernom-
men wird.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen  
in der Zeit vom 16. Dezember 2025 bis 
13. Januar 2026 in der Konzernzentrale 
der Duisburger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mbH, Bungertstraße 27, 
47053 Duisburg, unter Vorsprache bei der 
Information montags bis donnerstags von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 
8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

-  �beurteilen wir Darstellung, Aufbau und 
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

-  �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm  
vermittelte Bild von der Lage des Unter- 
nehmens.

-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 50 vom 15. Dezember 2025



Amtsblatt ...............................L

826

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von dem gesetzli-
chen Vertreter angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser je- 
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-  �beurteilen wir Darstellung, Aufbau und 
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeut-
samer Mängel in internen Kontrollen, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich an- 
gesehen, wenn vernünftigerweise erwar- 
tet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten be- 
einflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
 
-  �identifizieren und beurteilen wir die Risiken 

wesentlicher falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und  
geeignet sind, um als Grundlage für un- 
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellung 
nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 
Risiko, dass eine aus Irrtümern resultie- 
rende wesentliche falsche Darstellung  
nicht aufgedeckt wird, da dolose Hand-
lungen kollusives Zusammenwirken, Fäl- 
schungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

-  �erlangen wir ein Verständnis von den 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter 
den Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der 
Gesellschaft abzugeben.

deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Ver-
treters für den Jahresabschluss

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der 
gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die er in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmens- 
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
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Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses 2024 der Stadtwerke Duisburg Ener- 
giehandel GmbH gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1c 
GO NRW

Die Gesellschafterversammlung der Gesell-
schaft Stadtwerke Duisburg Energiehandel 
GmbH hat am 26. Juni 2025 den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2024 wie folgt 
festgestellt:

Der Gesellschafter der SWDU EH beschließt, 
den Jahresgewinn EAT in Höhe von
777.333,64 EUR an die SWDU abzuführen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 16. Dezember 2025 bis  
13. Januar 2026 in der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Duisburg Energiehandel 
GmbH, Duisburg

Vermerk über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt-
werke Duisburg Energiehandel GmbH - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2024 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Stadtwerke Duisburg 
Energiehandel GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 
2024 geprüft.

sowie im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses“ weitergehend beschrieben. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Ver-
treters für die Rechnungslegung nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich 
für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG zur Führung getrennter Kon-
ten sowie für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die er zur Einhaltung 
dieser Pflichten als notwendig erachtet hat.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob die Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen er- 
füllt wurden sowie einen Vermerk zu er- 
teilen, der unsere Prüfungsurteile zur Ein-
haltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die 
Wertansätze und die Zuordnung der Kon-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht 
und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Duisburg, den 28. April 2025

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger	                          Kawaters
Wirtschaftsprüfer	            Wirtschaftsprüfer

Sonstige gesetzliche und andere recht-
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteil

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur  
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG,  
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3  
EnWG getrennte Konten zu führen sind,  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 
bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. Darü-
ber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüs-
se für die Tätigkeiten „Elektrizitätsvertei-
lung“ und „Gasverteilung“ - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 
zum 31. Dezember 2024 einschließlich 
der Angaben zu den Regeln, nach denen 
die Gegenstände des Aktiv- und Passiv-
vermögens sowie die Aufwendungen und 
Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 
4 EnWG geführten Konten zugeordnet 
worden sind - geprüft.

Nach unserer Beurteilung 

-  �wurden die Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach 
für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
EnWG getrennte Konten zu führen sind, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 
bis zum 31. Dezember 2024 in allen we- 
sentlichen Belangen erfüllt und

-  �entsprechen die beigefügten Tätigkeits-
abschlüsse in allen wesentlichen Belan-
gen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 
EnWG.

Grundlage des Prüfungsurteils

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 
EnWG unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung der Einhaltung der Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ 
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und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzli- 
chen Vorschriften zu ermöglichen, und um  
ausreichende geeignete Nachweise für die  
Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich an- 
gesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  �identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort- 
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vor- 
schriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo- 
sen Handlungen (d. h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver- 
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die  
Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unter- 
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an- 
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  �entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2024 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezem-
ber 2024 und

-  �vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zu- 
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts ge- 
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
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Sonstige gesetzliche und andere recht-
liche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteil

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre  
Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 
EnWG zur Führung getrennter Konten für  
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis  
zum 31. Dezember 2024 eingehalten hat.  
Darüber hinaus haben wir den Tätigkeits- 
abschluss für die Tätigkeit „Elektrizitäts- 
verteilung“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG -  
bestehend jeweils aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024  
sowie die als Anlage beigefügten Angaben  
zu den Rechnungslegungsmethoden für  
die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse -  
geprüft.

Nach unserer Beurteilung wurden die 
Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5  
EnWG zur Führung getrennter Konten in 
allen wesentlichen Belangen eingehalten.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entsprechen die beigefügten Tätigkeits-
abschlüsse in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3  
Sätze 5 bis 7 EnWG.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung 
der Pflichten zur Führung getrennter Konten 
und der Tätigkeitsabschlüsse in Überein-
stimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Be- 
achtung des IDW Prüfungsstandards: Prü-
fung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz 
(IDW PS 610 n. F.) durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver- 
antwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung der Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ 
weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

chen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

-  �beurteilen wir Darstellung, Aufbau und 
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Er- 
tragslage der Gesellschaft vermittelt.

-  �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm  
vermittelte Bild von der Lage des Unter- 
nehmens.

-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeut-
samer Mängel in internen Kontrollen, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risi- 
ken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
eine aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass eine aus Irrtümern resultierende we- 
sentliche falsche Darstellung nicht auf- 
gedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

-  �erlangen wir ein Verständnis von den für 
die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollen und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü- 
fungshandlungen zu planen, die unter 
den Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der 
Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen 
und Maßnahmen abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetzli- 
chen Vertretern angewandten Rechnungs- 
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
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Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Innovative Immobilien Duisburg  
Düsseldorf ID Quadrat GmbH & Co. Be- 
triebsgesellschaft KG gem. § 108 Abs. 3 
Nr. 1c GO NRW

Die Gesellschafterversammlung der Inno-
vative Immobilien Duisburg Düsseldorf ID 
Quadrat GmbH & Co. Betriebsgesellschaft 
KG hat am 30. Juni 2025 den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2024 wie folgt 
festgestellt:

Die Gesellschafterversammlung beschloss, 
dass der Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe 
von 174.243,17 EUR auf das kommende 
Geschäftsjahr vorgetragen wird.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 16. Dezember 2025 bis  
13. Januar 2026 in der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers 

An die Innovative Immobilien Duisburg 
Düsseldorf ID Quadrat GmbH & Co. Be-
triebsgesellschaft KG, Düsseldorf

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Inno- 
vative Immobilien Duisburg Düsseldorf ID  
Quadrat GmbH & Co. Betriebsgesellschaft 
KG - bestehend aus der Bilanz zum 31. De- 
zember 2024 und der Gewinn- und Ver- 
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 
sowie dem Anhang, einschließlich der Dar- 
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungs- 
methoden - geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Innovative Immobi- 
lien Duisburg Düsseldorf ID Quadrat GmbH 
& Co. Betriebsgesellschaft KG für das Ge- 
schäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 
31. Dezember 2024 geprüft.

-  �ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflich-
ten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG 
zur Führung getrennter Konten in allen 
wesentlichen Belangen eingehalten haben 
und

-  �ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen we- 
sentlichen Belangen den deutschen Vor- 
schriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7  
EnWG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen 
Vermerk in den Bestätigungsvermerk auf-
zunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur 
Einhaltung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten 
nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur 
Führung getrennter Konten umfasst die Be-
urteilung, ob die Zuordnung der Konten zu 
den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 
bis 4 EnWG sachgerecht und nachvoll-
ziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der 
Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung 
der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ hinsichtlich des 
Jahresabschlusses beschriebenen Verant-
wortung mit der Ausnahme, dass wir für 
den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine 
Beurteilung der sachgerechten Gesamtdar-
stellung vornehmen können.

Duisburg, den 6. Mai 2025

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger		             Kawaters
Wirtschaftsprüfer	            Wirtschaftsprüfer

und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden 
als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die An-
forderungen des IDW Qualitätssicherungs-
standards: Anforderungen an die Qualitäts-
sicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis 
(IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zur Einhaltung der Rechnungslegungspflich- 
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver- 
treter für die Einhaltung der Rechnungs- 
legungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort- 
lich für die Einhaltung der Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Füh-
rung getrennter Konten. Die gesetzlichen 
Vertreter sind auch verantwortlich für die  
Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach 
den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3  
Sätze 5 bis 7 EnWG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Pflichten zur Führung getrennter Kon-
ten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht 
der im Abschnitt „Verantwortung der ge- 
setzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jah-
resabschlusses beschriebenen Verantwor-
tung mit der Ausnahme, dass der jeweilige 
Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmä- 
ßiger Buchführung den tatsächlichen Ver- 
hältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit 
zu vermitteln braucht.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen,
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den anzuwendenden deutschen gesetzli- 
chen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
 ausreichende geeignete Nachweise für die  
Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich an- 
gesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.
 
Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-  �identifizieren und beurteilen wir die Risi-
ken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risi- 
ken durch sowie erlangen Prüfungsnach-

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort- 
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vor- 
schriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolo- 
sen Handlungen (d. h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver- 
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig- 
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie  
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam- 
menhang mit der Fortführung der Unter- 
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu- 
geben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver- 
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  �entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut- 
schen handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deut- 
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch- 
führung ein den tatsächlichen Verhältnis- 
sen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertrags- 
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

-  �vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zu- 
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts ge- 
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.
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stellungen, einschließlich etwaiger bedeut-
samer Mängel in internen Kontrollen, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 8. Mai 2025

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger	                          Kawaters
Wirtschaftsprüfer	            Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss zum 31.12.2024 der 
Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH 
(KWD GmbH)

Die Gesellschafterversammlung hat in 
ihrer Sitzung am 17.06.2025 den mit dem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BKP 
Bergmann Kauffmann und Partner GmbH 
und Co KG, Dortmund vom 07.03.2025 
versehenen Jahresabschluss 2024 der 
Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH mit 
einem Jahresüberschuss von 2.590.151,98 
Euro festgestellt, den Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2024 entgegengenommen 
und über die Verwendung des Jahresergeb-
nisses wie folgt beschlossen:

Der Jahresüberschusses in Höhe von 
2.590.151,98 Euro wurde zum 31.10.2025 
an die Gesellschafterin Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg – AöR ausgeschüttet.

Den Geschäftsführern der Kreislaufwirt-
schaft Duisburg GmbH, Herrn Marcus 
Bluhm, Herrn Ingo Wiele und dem Auf-
sichtsrat der Kreislaufwirtschaft Duisburg 
GmbH wird für das Geschäftsjahr 2024 
Entlastung erteilt. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 02.01.2026 bis 31.01.2026 
während der Geschäftszeiten unter Vor-
sprache beim Empfang im Verwaltungs-

messen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

-  �beurteilen wir Darstellung, Aufbau und 
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Er- 
tragslage der Gesellschaft vermittelt.

-  �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm  
vermittelte Bild von der Lage des Unter- 
nehmens.

-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von dem gesetzlichen Vertreter darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
dem gesetzlichen Vertreter zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

weise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
eine aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass eine aus Irrtümern resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

-  �erlangen wir ein Verständnis von den für  
die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollen und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü- 
fungshandlungen zu planen, die unter 
den Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der 
Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen 
und Maßnahmen abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von dem gesetzli-
chen Vertreter angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unange-
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gebäude der Kreislaufwirtschaft Duisburg 
GmbH, Schifferstr. 190, 47059 Duisburg 
zur Einsichtnahme aus.

Der Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom  
01.01.2024 bis zum 31.12.2024 wurde im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Duisburg, den 26. November 2025

Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH

Marcus Bluhm	              Ingo Wiele
Geschäftsführer	              Geschäftsführer
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